Nachfolgend finden Sie die allgemeinen Geschaftsbedingungen der

Website www.studiwork.com, betrieben durch die Studiwork oHG.
§1 Allgemeines

(1) Die aktuellen Allgemeinen Geschéaftsbedingungen sind auf der Internetseite www.studiwork.com
jederzeit einsehbar.

(2) Es besteht die Moglichkeit diese auszudrucken oder im PDF- Format herunterladen.
§2 Geltungsbereich und Anbieter

(1) Die allgemeinen Geschéaftsbedingungen gelten fiir die Inanspruchnahme aller entgeltlichen und
unentgeltlichen Dienstleistungen auf der Online- Plattform www.studiwork.com, angeboten durch
die Studiwork oHG, nachfolgend als ,,Wir“, ,,Uns“, Studiwork, Agentur oder Plattform bezeichnet.

Geschéftsfuhrende Gesellschafter: Fabian Schroder; Stefan Sinschek
Service E-Mail: support@studiwork.com

(2) Das Angebot dieser Plattform richtet sich ausschlieBlich an Kunden und Bewerber, nachfolgend
als ,Studiworker” bezeichnet, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(3) Vertragssprache ist ausschlieBlich deutsch.

(4) Samtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote basieren ausschliefRlich auf Grundlage dieser
allgemeinen Geschaftsbedingungen. Mit einer kostenpflichtigen Bestellung erkennt der Kunde diese
ausdricklich an.

(5) Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten ebenso gegeniiber Unternehmen und somit auch
fir alle kiinftigen Geschaftsbeziehungen. Sie missen nicht nochmals vereinbart werden. Der
Einbeziehung anderslautender Allgemeiner Geschaftsbedingungen eines Kunden wird jetzt schon
widersprochen.

(6) Soweit die Nutzung einzelner Funktionen oder Leistungen der Plattform ein Nutzerkonto
erfordert, sind bei der Registrierung sowie fortlaufend vollstdandige, aktuelle und wahrheitsgemalie
Angaben zu machen. Anderungen der im Account hinterlegten Daten sind unverziglich zu
aktualisieren.

(7) Studiwork ist berechtigt, Nutzerkonten ganz oder teilweise voribergehend einzuschrénken,
vorldufig zu sperren oder dauerhaft zu deaktivieren, wenn konkrete Anhaltspunkte dafiir bestehen,
dass der Nutzer gegen diese AGB, gegen gesetzliche Vorschriften, gegen Rechte Dritter oder gegen
berechtigte Interessen von Studiwork, anderen Nutzern oder Kunden verst6Rt oder die Plattform
missbrauchlich nutzt. Gleiches gilt, wenn ein Nutzer eine bereits ausgesprochene Sperre umgeht
oder zu umgehen versucht. Bei der Entscheidung werden die berechtigten Interessen des
betroffenen Nutzers angemessen berticksichtigt.

(8) Nach wirksamer Sperre oder Deaktivierung ist eine erneute Registrierung oder Nutzung der
Plattform unter Umgehung der Sperre unzuldssig. Studiwork ist berechtigt, zum Zweck der
Erkennung und Verhinderung solcher unzuldssigen Neuregistrierungen die hierfiir erforderlichen
Daten mit neu angegebenen Registrierungs- und Nutzungsdaten abzugleichen. Weitere
Informationen hierzu enthalt die Datenschutzerklarung.

§3 Vertragsschluss / Bestellvorgang



(1) Jegliche Dienstleistungen, welche auf der Plattform prasentiert werden, stellen keine bindenden
Angebote unsererseits dar.

(2) Der kostenpflichtige Bestellvorgang beginnt durch Anklicken des ,, bestellen” oder eines
sinngemalen Buttons. Nachfolgend werden alle relevanten Daten bezliglich der Bestellung erfasst.

(3) Durch Bestatigung mittels des Buttons am Ende des Bestellvorgangs gibt der Kunde ein
verbindliches Angebot Gber die Vermittlung von Personal und/oder die Schaltung einer
Stellenanzeige ab. Ein Vertrag mit der Agentur kommt erst durch schriftliche Bestatigung unsererseits
zustande. Als Bestatigung gilt ebenfalls die Ubernahme der gebuchten Dienstleistung in den Account
des Kunden im Falle von Buchungen, bei welchen der Auftraggeber selbst die finale Auswahl des
Personals vornimmt.

(4) Getatigte Eingaben konnen durch den Kunden vor Abschluss des Bestellvorgangs jederzeit
eingesehen und korrigiert werden. Auch nach Abschluss des Bestellvorgangs ist eine Korrektur der
Eingaben moglich. Fiir Anderungen, welche bereits bei der urspriinglichen Bestellung zu einem
hoheren oder niedrigeren Buchungsbetrag gefiihrt hatten, gelten ebenfalls die Preise auf der
Webseite. Der Kunde erklart sich durch die nachtréglichen Anderungen mit einer Anpassung der
Gebiihren als einverstanden.

(5) Der Kunde hat die Moglichkeit, sich elektronisch liber samtliche angebotene Dienstleistungen
beraten zu lassen. Vermittlungsauftrage und Stellenanzeigen kénnen ausschlieBlich online gebucht
werden.

(6) Ist der Kunde nicht bereit auf eine Vorlage der AGB zu verzichten, so verzichtet er auf einen
sofortigen Vertragsabschluss. Der Vertrag wird in diesem Fall unter der aufschiebenden Bedingung
geschlossen, dass der Kunde die ihm zu Gbermittelnden AGB nachtraglich genehmigt. Zu diesem Fall
Ubersendet die Agentur ein Angebot zur Vermittlung von Personal, welches die einzubeziehenden
AGB enthalt. In der schriftlichen Bestatigung dieses Angebotes liegt die Annahme seitens des Kunden
unter Einbeziehung der allgemeinen Geschaftsbedingungen der Agentur.

(7) Die Agentur ist nicht verpflichtet Angebote zur Vermittlung von Personal und alle dazugehorigen
Tatigkeiten anzunehmen. Es steht der Agentur frei, Auftrage abzulehnen, insbesondere dann, wenn
diese sittenwidrig sind und oder dazu geeignet sind den Ruf der Agentur nachhaltig zu schadigen.
Studiwork steht es ebenfalls frei Auftrage abzulehnen, die die Kompetenz oder die technischen sowie
organisatorischen Fahigkeiten der Agentur libersteigen.

(8) Wurde eine Stellenanzeige bereits publiziert, so kann Studiwork die betreffenden Inhalte oder die
vollstandige Anzeige entfernen. Eine Ablehnung des Auftrages oder eine Entfernung einer bereits
geschalteten Anzeige wird dem Kunden unverziglich mitgeteilt. Im Auftrag befindliche Links zu
externen Angeboten Dritter werden von dieser Regelung ausdrticklich eingeschlossen, wenn diese
auf Inhalte verlinken, welche von genannten Kriterien erfasst sind. Die Zahlungsverpflichtung des
Auftraggebers bleibt hiervon unberihrt.

(9) Studiwork verpflichtet sich, jegliche mit dem Vermittlungsauftrag, der Schaltung einer
Stellenanzeige oder auch eines Angebots in Zusammenhang stehende Daten vertraulich zu
behandeln. Diese Verpflichtung besteht bei Anbahnung des Vertrages, wahrend eines
Vertragsverhaltnisses, sowie darliber hinaus fort.

(10) Jeder Kunde verpflichtet sich samtliche Daten von Arbeitskraften, die ihm von Studiwork
Ubermittelt wurden, nach Abschluss des Einsatzes unverzliglich zu |6schen. Davon ausgenommen
sind Daten von Arbeitskraften vergangener Auftrage, welche dem Kunden in seinem Plattform-
Account von Studiwork weiterhin zur Verfligung gestellt werden.



(11) Eine eigenmachtige Weitervermittlung an Dritte durch den Auftraggeber ist untersagt. Erfolgt
die Weitervermittlung durch einen Kunden, so berechnet die Agentur die Vermittlungsgebihren,
welche fir die daraus resultierende Arbeitszeit angefallen waren, wenn dies von vornherein
vereinbart worden ware und stellt diese dem Kunden in Rechnung.

§4 Bewerbung / Nutzung der Bewerberplattform

(1) Studiwork weist ausdricklich darauf hin, dass eine Registrierung oder Bewerbung keinen
Anspruch auf Vermittlung begriindet.

(2) Jeder Bewerber verpflichtet sich, jede weitergehende Beschéaftigung, welche einen mit uns
geschlossenen Vermittlungsauftrag durch einen Kunden zum Ursprung hat, diesen unverziiglich der
Agentur anzuzeigen.

(3) Mit einer Registrierung auf unserer Plattform kann sich der Bewerber zusatzlich damit
einverstanden erklaren, regelmaRig E- Mails bzgl. Jobangeboten zu erhalten, welche mit den in
seinem Profil angegebenen Daten Ubereinstimmen. Er hat die Moglichkeit durch schriftliche
Mitteilung an uns aus diesem Verteiler entfernt zu werden.

(4) Mit Abgabe einer Bewerbung auf einen durch uns angebotenen Job erklart der Bewerber sein
Einverstdandnis zu einer Weitergabe der im Profil angegebenen personlichen Daten an den
Jobanbieter. Studiwork behandelt alle Bewerberdaten vertraulich und verpflichtet sich, diese
ausschlieBlich an Kunden der Agentur weiterzugeben.

(5) Die Anmeldung auf der Bewerberplattform ist fiir Bewerber kostenlos. Flir Auftrage, welche
mittels des Plattformeigenen Zahlungssystems ,Studipay” bezahlt werden, gilt dass die Geblihren
dem Bewerber in Rechnung gestellt werden, jedoch durch den Auftraggeber durch Aufschlag auf den
Lohn kompensiert werden.

(6) Jeder Bewerber verpflichtet sich bei der Erstellung eines Bewerberprofils ausschlieRlich
wahrheitsgemadRe Angaben beziiglich seiner Person zu machen. Unrichtige Angaben berechtigen
Studiwork zu einer Léschung des Profils. Er verpflichtet sich weiterhin bei der Erstellung eines Stripe-
Express Kontos, welches fiir die Entlohnung durch den Auftraggeber zwingend notwendig ist,
ebenfalls ausschlielllich korrekte Angeben zu machen, insbesondere in Hinblick auf arbeitsrechtliche
und steuerrechtliche Angaben zu seiner Person. Studiwork stellt ausschlieRlich ein technisches
Hilfsmittel zur Erstellung von Rechnungen in eigenem Namen zur Verfligung. Studiwork ist dazu
berechtigt, durch Studiworker erstellte Rechnungen zu I6schen, zu dndern oder anderweitig zu
bearbeiten, wenn sich aus der erstellten Rechnung ein VerstoR gegen die Richtlinien der Plattform
ergibt.

(7) Jeder Bewerber verpflichtet sich bei Angabe der Jobinteressen und Qualifikationen, anhand derer
er vermittelt wird, dafiir Sorge zu tragen, dass das Eigentum des Auftraggebers zu jedem Zeitpunkt
des Einsatzes unversehrt bleibt. Des Weiteren verpflichtet sich jeder Bewerber fiir die beworbenen
und ausgefiihrten Arbeiten eine entsprechende Versicherung zu besitzen oder bis zur Aufnahme der
entsprechenden Tatigkeit abzuschliellen.

(8) Bei einer Weitervermittlung durch einen Bewerber muss er dies bei der Agentur anzeigen. Es
kdnnen nur registrierte Bewerber weitervermittelt werden.

(9) Mit dem Hochladen eines Bildes gewahrt der Nutzer Studiwork eine Lizenz, dieses zu nutzen. Die
Rechte des Urhebers an den Inhalten bleiben davon unberiihrt. Mit dem Hochladen auf unserer
Plattform gewahrt der Nutzer uns eine nicht-exklusive, libertragbare, unterlizenzierbare und
weltweite Lizenz, diese Inhalte zu hosten, zu verwenden, zu verbreiten, zu modifizieren, zu kopieren,



offentlich vorzufiihren oder anzuzeigen, und abgeleitete Werke davon zu erstellen, um diese
ausschlieBlich auf der Plattform zur Verfligung zu stellen. Diese, durch das Hochladen erteilte Lizenz,
besteht auch nach einer Loschung des Accounts oder des Bildmaterials fort, sofern das betroffene
Werk bereits auf der Plattform durch Studiwork verwendet wird.

(10) Steuerliche Meldepflichten (DAC7 / PStTG). Studiwork oHG kann als Betreiberin der Plattform
studiwork.com nach Maligabe der jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des
Plattformen-Steuertransparenzgesetzes (PStTG) (umgesetzt aufgrund der EU-Richtlinie DAC7),
verpflichtet sein, bestimmte Informationen tber auf der Plattform registrierte Anbieter:innen
(insbesondere studentische Hilfskrafte) sowie liber deren liber die Plattform ausgelibte selbstdndige
Tatigkeiten und die hieraus erzielten Vergilitungen an das Bundeszentralamt fiir Steuern (BZSt) und
ggf. im Rahmen des behordlichen Informationsaustauschs an andere zustandige Behorden zu
Ubermitteln. Zu diesem Zweck ist Studiwork oHG berechtigt und — soweit gesetzlich erforderlich —
verpflichtet, die hierflir notwendigen Angaben (z. B. Identitats-, Adress-, Steuer-/Identifikationsdaten
sowie transaktions-/vergltungsbezogene Informationen) zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten
und mit geeigneten Mitteln zu Uberpriifen; Anbieter:innen sind verpflichtet, die erforderlichen
Angaben vollstdndig und richtig zu machen, Anderungen unverziiglich zu aktualisieren und auf
Anforderung geeignete Nachweise bereitzustellen. Sofern Anbieter:innen ihren Mitwirkungspflichten
nicht nachkommen, kann Studiwork oHG soweit rechtlich zuldssig die Nutzung einzelner Funktionen
einschrénken, Profile voriibergehend sperren oder Auszahlungen bis zur Klarung/Erfillung
zurickhalten. Studiwork oHG informiert Anbieter:innen im gesetzlich vorgesehenen Umfang liber
eine entsprechende Datenlibermittlung und stellt ihnen die sie betreffenden gemeldeten
Informationen fristgerecht in geeigneter Form zur Verfligung. Weitere Details zur Datenverarbeitung
finden sich in den Datenschutzhinweisen.

§5 Leistungen der Agentur

(1) Zwischen Bewerbern und der Agentur besteht kein Beschaftigungsverhaltnis. Die Leistung besteht
lediglich in der Ubermittlung von Kontaktdaten zwischen Kunde und Bewerber oder der
Bereitstellung einer Moglichkeit, tiber die Plattform Kontakt zu den Bewerbern aufzunehmen. Die
Agentur prasentiert dem Auftraggeber entsprechend seines Jobangebotes geeignete Bewerber.

(2) Studiwork verpflichtet sich nach bestem Wissen und Gewissen sowie der zur Verfligung
stehenden Bewerberinformationen dafiir Sorge zu tragen, dass ausschliefllich Bewerber vermittelt
werden, welche unsere Qualitatsanforderung hinsichtlich der persénlichen Eignung erfiillen.
Studiwork priift keine Arbeitserlaubnis oder dhnliche Dokumente. Die Priifung obliegt dem
Auftraggeber. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber unter den Bewerbern mittels einer Funktion auf
der Plattform, eine eigene Auswahl trifft.

(3) Zwischen Kunde und Plattform kommt ausschlieRlich ein Vermittlungsvertrag oder ein Vertrag
Uber die Publikation einer laufzeitgebundenen Stellenanzeige zustande. Jede weitere Vereinbarung
beziliglich Aufnahme, Ausfiihrung und Vergltung der zu vermittelnde Tatigkeit obliegt dem Kunden.
Zwischen Plattform und Bewerber kommt dann ein Vertragsverhéltnis zustande, wenn der Bewerber
Leistungen der Plattform in Anspruch nimmt, die mit dem Hinweis gekennzeichnet sind, dass eine
Bezahlung mittels Studipay erfolgt. Durch die Annahme eines solchen Angebotes stimmt der
Bewerber zu, die auf der Plattform aufgefiihrten Gebihren an die Plattform zu entrichten.

(4) Der Kunde hat die Moglichkeit, zwischen zwei Optionen hinsichtlich der Personalzuteilung zu
wahlen. Wahlt der Kunde, dass Studiwork das Personal auswahlen soll, so hat er keine Moglichkeit
diese Auswahl zu beeinflussen oder zu andern. Wahlt der Kunde, dass er selbst die Auswahl treffen
will, so wird ihm innerhalb seines Kundenaccount eine Liste von Bewerberprofilen zur Verfiigung



gestellt. Eine Auswahl eines Bewerbers flihrt zu einer verbindlichen Buchung zum angezeigten
Stundenlohn des Bewerbers.

(5) Eine Reklamation jeglicher Art kann nur beriicksichtigt werden, wenn diese Uber die im
Kundenaccount zur Verfligung gestellten Funktion eingereicht wurde. Der Kunde hat Mangel
unverziglich zu melden.

(6) Die Suche nach Personal durch die Agentur ist abhdngig von der Art des Jobs kostenfrei.
Vermittlungsgebihren fallen erst mit erfolgreicher Vermittlung seitens Studiworks oder durch eigene
Auswahl von einem oder mehreren Bewerbern durch den Kunden selbst an. Kostenpflichtige
Leistungen der Agentur stellen das Publizieren von Stellenanzeigen und deren Integration in Soziale
Medien dar. Diese Dienstleistungen sind nicht erfolgsabhangig. Entsprechende Kosten werden
bereits bei Vertragsschluss fallig.

Eine Vermittlung gilt als erfolgreich, wenn im Falle einer Vermittlung durch Studiwork ein Bewerber
ausgewahlt wurde, dieser den Job bestatigt hat und im Account des Kunden vollstandig einsehbar ist.
Im Falle der eigenen Auswahl durch den Kunden, gilt eine Vermittlung als erfolgreich, wenn der
Kunde einen oder mehrere Bewerber ausgewahlt hat und einer oder mehrere Bewerber den Job
bestatigt haben. Es ist dabei nicht nétig, dass alle ausgewahlten Bewerber den Job bestatigen. Zur
Hohe der anfallenden Gebiihren wird auf §6 der AGB verwiesen.

(7) Das vermittelte Personal ist unter strikter Einhaltung der vorab vereinbarten Honorarhéhe durch
den Auftraggeber zu entlohnen. Es steht dem Kunden frei das Personal in Bar oder per Studipay zu
entlohnen. Das Personal ist binnen 10 Tagen nach Auftragserledigung vollsténdig zu entlohnen. Die
Hohe der Entlohnung wird durch den Studiworker anhand der in Rechnung gestellten Stunden
bestimmt. Abgerechnet wird auf 15 Minuten genau. Die erste Stunde ist in jedem Fall vollstandig zu
entlohnen.

(7a) Erscheint der Studiworker zum vereinbarten Termin am vereinbarten Einsatzort, bietet seine
Leistung ordnungsgemald an und ist zur Durchfiihrung des Einsatzes bereit, kann der Einsatz jedoch
nicht beginnen, weil der Auftraggeber nicht rechtzeitig vor Ort ist, nicht erreichbar ist oder keinen
Zugang zum Einsatzort gewahrt, so kann der Studiworker nach Ablauf einer Wartezeit von
mindestens 15 Minuten die erste Arbeitsstunde zu dem fiir den Auftrag vereinbarten Stundenlohn in
Rechnung stellen. Dies gilt nur, wenn der Auftrag nicht vor dem vereinbarten Einsatzbeginn mittels
der im Kundenaccount innerhalb des betroffenen Auftrages zur Verfligung gestellten Funktionen
wirksam storniert oder verschoben wurde. Weitergehende gesetzliche Anspriiche des Studiworkers
bleiben unberihrt.

(8) Studiwork.com vermittelt selbstandige Hilfskrafte, welche auf eigene Rechnung arbeiten und
nicht bei Studiwork angestellt wird. Mit der Anmeldung auf der Plattform verpflichtet sich jeder
Studiworker eine entsprechende Gewerbeerlaubnis fiir die selbstdandig ausgefiihrten Tatigkeiten zu
besitzen, die ausgefiihrten Tatigkeiten ordnungsgemald in Rechnung zu stellen und alle sonstigen
zutreffenden steuerlichen Verpflichtungen zu beachten. Studiwork iberprift diese Angaben nicht.

(9) Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass Studiwork keine Kosten und/oder Auslagen der
Bewerber tragt. Dazu zihlen Fahrtkosten, Bewerberunterlagen, drztliche Voruntersuchungen u.A.

(10) Schlief’t der Kunde ein Abonnement ab, so steht ihm wahrend der Laufzeit die Moglichkeit zur
Verfligung, unbegrenzt Personal ohne Vermittlungsgebiihren zu buchen. Es sind ausschlieRRlich
Buchungen von dieser Regelung betroffen, die wahrend der aktiven Laufzeit erstmalig publiziert
wurden. Das Abonnement begriindet keinen Anspruch auf erfolgreiche Personalvermittlung oder
Vorschlage passender Bewerber zum Zweck der eigenen Auswahl. Wahlt der Kunde eines aktives



Abonnements aus, dass die Zahlung der Hilfskrafte Gber die Plattform erfolgen soll, wird eine
Zahlungsgebiihr von 3% des Gesamtpreises erhoben.

§6 Stellenanzeigen

(1) §6 gilt flr alle Produkte und oder Dienstleistungen, welche auf der Plattform Studiwork.com unter
der Rubrik oder Bezeichnung ,Stellenanzeige(n)” angeboten werden, insbesondere, jedoch nicht
ausschlieBlich, die Angebote , Link-Anzeige”, ,,Anzeige” und , Anzeige-Plus”.

(2) Als Grundlage fiir eine Publikation einer oder mehrerer Stellenanzeigen ist ein vom Kunden
Ubermittelter verbindlicher Auftrag zur Schaltung einer Stellenanzeige.

(3) Der Vertrag mit dem Auftraggeber kommt entweder ausdriicklich durch den Zugang der
Angebotsannahme oder konkludent durch die Veroffentlichung der vom Auftraggeber gewiinschten
Stellenanzeige zustande. Mit dem Zustandekommen des Vertrags ist keine Ubertragung von
Eigentums- oder Nutzungsrechten, Lizenzen oder sonstigen Rechten an der Software oder der
Webseite von Studiwork verbunden.

(4) Hinsichtlich der Platzierung einzelner Anzeigenbestandteile kann der Kunde im Rahmen der
Online-Bestellung Wiinsche dullern. Studiwork steht es jedoch zu, die Stellenanzeige nach eigenem
Ermessen umzugestalten, wenn ansonsten die Lesbarkeit oder das allgemeine Erscheinungsbild der
Webseite negativ beeinflusst ware.

(5) Der Kunde erklart mit einer Auftragserteilung, dass ihm alle fiir die Veroffentlichung der

Stellenanzeige erforderlichen Urheber-, Leistungsschutz- oder sonstigen Rechte zustehen. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, Studiwork von Anspriichen Dritter freizustellen, die aus der Ausfiihrung
des Auftrags, auch wenn er storniert sein sollte, erwachsen und ersetzt Studiwork alle entstandenen
Kosten. Studiwork wird den Auftraggeber unverziiglich von etwaigen Anspriichen Dritter
unterrichten und Gelegenheit geben, sich an der Rechtsverteidigung zu beteiligen.

(6) Studiwork publiziert Stellenanzeigen unmittelbar nach Auftragserteilung, spatestens jedoch drei
Werktage nach Auftragserteilung. Sollte es dem Auftraggeber zur Verfligung stehen, ein Datum fir
die Publikation anzugeben, so wird die Stellenanzeige zu dem gewiinschten Datum auf der Plattform
online gestellt. Die Laufzeit beginnt mit der Publikation einer Anzeige.

(7) Reklamationen miissen innerhalb von zwei Wochen nach Publikation geltend gemacht werden.
Der Kunde hat in diesem Fall Anspruch auf unverzigliche Beseitigung der beanstandeten Mangel
sowie Verldangerung des Zeitraums, in dem die Anzeige publiziert bleibt. Handelt es sich um
schwerwiegende Mangel, so hat der Kunde ein Riicktrittsrecht.

(8) Studiwork libernimmt keine Garantie fur eine bestimmte Anzahl an Impressionen oder
Bewerbungen. Eine Garantie auf Erfolg der geschalteten Anzeigen wird nicht gegeben.

(9) Sollte eine Stellenanzeige aufgrund von Betriebsstérungen zeitweise nicht online verfligbar sein,
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Verlangerung der Anzeigenschaltung um die Dauer dieser
Storung.

(10) Um eine Stellenanzeige zu Publizieren erwirbt der Kunde zuvor Token, deren Gegenwert fir die
Buchung einer Stellenanzeige genutzt werden kann. Die aktuell zur Verfligung stehende Menge von
Token wird dem Kunden in seinem Account angezeigt. Eine Auszahlung oder Umtausch von
erworbenen Token ist nicht moglich. Studiwork ist dazu berechtig die Anzahl an n6étigen Token fiir
bestimmte Dienste zu dndern. Dem Kunden wird die Menge nétiger Token fiir die Buchung einer
konkreten Dienstleistung vor jeder Buchung angezeigt.



§7 Preise

(1) Studiwork erhebt fiur jede erfolgreiche Vermittlung und/oder fir die Publikation einer
Stellenanzeige eine Geblihr. Die Gebihren sind auf unserer Website direkt in der einschlagigen
Kategorie aufgeschliisselt und einsehbar.

(2) Die auf der Plattform aufgefiihrten Preise sind fiir Privatkunden Endpreise und enthalten die
gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Flir gewerbliche Kunden gelten alle Preise
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Sofern nicht ausdriicklich etwas anderes angegeben ist, sind alle
Geblihren nicht erstattungsfahig.

(3) Alle Preisangaben unseres Angebots verstehen sich in € (Euro).

(4) Setzt der Auftraggeber das vermittelte Personal Gber die im Auftrag vereinbarte Zeit hinaus ein,
so berechnet die Agentur die Vermittlungsgebihren, welche fir die tatsdchliche Arbeitszeit
angefallen waren, wenn dies von vornherein vereinbart worden ware und stellt diese dem Kunden in
Rechnung.

(5) Bei Bestellabschluss wird dem Kunden anhand der von ihm eingegebenen Dauer eine Aufstellung
der Gesamtkosten angezeigt. Diese dient lediglich der Information bzgl. der voraussichtlichen
Gesamtkosten als Summe aus Arbeitslohn und Plattformgebihren.

Entscheidet sich der Kunde fir die Barzahlung der vermittelten Hilfskrafte, so stellt Studiwork
lediglich die Gebihren in Rechnung. Entscheidet sich der Kunde fiir eine Bezahlung per Studipay, so
erhalt er von jeder Hilfskraft eine Rechnung liber den Lohn inkl. Gebiihren. Die Geblihren werden der
Hilfskraft gesondert in Rechnung gestellt.

§8 Zahlungsbedingungen
(1) Die Zahlung erfolgt mittels:

Einer Zahlungsmethode, welche durch den von Studiwork verwendeten Zahlungsdienstleister, Stripe,
angeboten wird.

Eine Barzahlung ist nicht moglich.

(2) Alle Geblihren sind unter Anwendung einer der genannten Bezahlmethoden vollstandig,
innerhalb der in der Rechnung genannten Frist nach Rechnungserhalt, an die Agentur zu entrichten.
Eine Ratenzahlung ist ausgeschlossen.

(3) Die Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers bleibt bei einer Entfernung einer Anzeige, welche
auf einen in §3 genannten Verstols beruht, unberihrt.

(4) Zahlungsverzug:

GemaR §288 (1) BGB entsteht fiir Verbraucher im Sinne des §13 BGB bei Zahlungsverzug eine
Zahlungsverpflichtung gegeniiber der Agentur in Héhe von flinf Prozentpunkten tGber dem
Basiszinssatz (§247 BGB).

GemaR § 288 (2) BGB entsteht fir Unternehmer im Sinne des §14 BGB bei Zahlungsverzug eine
Zahlungsverpflichtung gegenliber der Agentur von neun Prozentpunkten Gber dem Basiszinssatz
(§247 BGB).

Es steht der Agentur dariber hinaus frei, weitere Schaden nachzuweisen.

(5) Pflichten des Auftraggebers



Der Auftraggeber ist verpflichtet sicherzustellen, dass die von ihm hinterlegte oder ausgewahlte
Zahlungsmethode zum Zeitpunkt der Belastung tber ausreichende Deckung verfiigt.

Sollte eine Zahlung fehlschlagen und die fehlgeschlagene Zahlung durch eine ungerechtfertigte
Anfechtung des Kunden oder seiner Bank begriindet sein, so ist Studiwork berechtigt den
Rechnungsbetrag erneut in Rechnung zu stellen, zuziiglich einer Bearbeitungsgebihr in Hohe von
7,50€.

(6) Freunde werben Programm

Wirbt ein Nutzer mittels der ihm zur Verfligung gestellten Mittel einen Neukunden, qualifizier er sich
fir das Freunde werben Programm. Dazu muss ein Nutzer mindestens eine andere Person erfolgreich
anwerben. Dazu ladt er den zu werbenden mittels des von Studiwork zur Verfiigung gestellten
Mittels ein, einen Auftrag abzuschlielRen. Die eingeladenen Personen werden dem Werbenden in
seinem Account angezeigt. Bestellt und bezahlt der angeworbene Neukunde mindestens 10€ an
Studiwork, so gilt die Werbung als erfolgreich und der Werbende hat Anspruch auf eine Gutschrift
von 5€ auf sein Guthaben bei Studiwork. Eine Auszahlung ist nicht moglich. Der geworbene muss
Neukunde sein.

§9 Auftragsstorno

(1) Storniert der Kunde weniger als 7 Tage vor dem gebuchten Termin und nach Erfiillung der
Hauptleistungspflicht der Agentur, in Form der erfolgreichen Ubermittlung von Kontaktdaten oder
der Bereitstellung der Moglichkeit der Kontaktaufnahme (iber die Plattform und einer
anschlieRenden Bestatigung der Jobannahme durch den Bewerber, den Vermittlungsauftrag und hat
die Agentur diese Stornierung nicht zu vertreten, so wird dem Kunden eine Stornierungsgebihr von
50% der Kosten in Rechnung gestellt, die laut Preisliste fur die jeweils erbrachte Leistung angefallen
waren. Die Berechnung der Stornierungsgebiihren findet ebenfalls Anwendung auf alle gebuchten
Zusatzleistungen, welche unmittelbar mit der gebuchten Dienstleitung in Zusammenhang stehen und
nicht durch einen externen Dienstleister erbracht werden. Die jeweils erbrachte Leistung richtet sich
nach der urspriinglichen Bestellung ohne Berticksichtigung spaterer Auftragsmodifikationen.

(2) Storniert der Kunde mehr als 7 Tage vor den gebuchten Termin, so erfolgt die Stornierung,
ungeachtet etwaiger Bestatigungen durch Bewerber, immer kostenfrei.

(3) Eine Stornierung von bereits publizierten Stellenanzeigen ist nicht moglich. Etwaige Mangel fallen
unter die Regelungen des §6.

(4) Eine Stornierung oder Verschiebung eines Auftrages ist ausschlieBlich mittels der im
Kundenaccount innerhalb des betroffenen Auftrages zur Verfligung gestellten Funktionen méglich.
Maligeblich ist allein die Uber die Plattform bestatigte Stornierung oder Verschiebung.

(5) Stornierungen, Verschiebungen oder sonstige Mitteilungen tiber andere Wege, insbesondere per
E-Mail, Telefon, Messenger oder SMS, bleiben in Bezug auf den betroffenen Auftrag
unberiicksichtigt. Dies gilt auch fiir die Beurteilung von Stornierungsgebiihren sowie sonstigen
Verglitungsansprichen im Zusammenhang mit dem Auftrag.

§10 Studiwork-Premium-Abonnement

(1) Leistungsumfang

Mit dem Studiwork-Premium-Abonnement (,,Premium-Abo“) erhalten registrierte Nutzer Zugang zu
zusatzlichen Vorteilen und Services, wie auf der Website von Studiwork beschrieben. Die genauen
Inhalte und Leistungen des Premium-Abos kénnen je nach Tarif variieren und sind stets auf der
Website in der aktuellen Version einsehbar.



(2) Vertragslaufzeit und Abrechnungsmodell

(a) Monatliche Abrechnung
e Das Premium-Abo mit monatlicher Abrechnung kann jederzeit abgeschlossen werden.
e Die Abrechnung erfolgt monatlich im Voraus.

e Das Abo ist monatlich kiindbar. Die Kiindigung wird zum Ende des jeweils laufenden Monats
wirksam, und die Vorteile des Premium-Abos bleiben bis dahin verfiigbar.

o Erfolgt keine fristgerechte Kiindigung, verlangert sich das Abo automatisch um jeweils einen
weiteren Monat.

(b) Jahrliche Abrechnung

Die Vorteile des Premium-Abos bleiben bis zum Ende der Laufzeit uneingeschrankt verfligbar.
Das Premium-Abo mit jahrlicher Abrechnung hat eine Laufzeit von zwdlf (12) Monaten.

Die Abrechnung erfolgt einmalig im Voraus bei Abschluss des Abos.

Das Abo ist zum Ende der zwolfmonatigen Laufzeit kiindbar. Erfolgt keine fristgerechte Kiindigung,
verlangert sich das Abo automatisch um weitere zwolf Monate.

(3) Wechsel zwischen Abos
(a) Ein Wechsel von einem glinstigeren Abo auf ein teureres Abo ist jederzeit moglich. In diesem Fall:

e Wird das bestehende Abo sofort beendet, und das neue Abo tritt mit sofortiger Wirkung in
Kraft.

e Eine Rickerstattung oder Anrechnung fiir die verbleibende Laufzeit des urspriinglichen Abos
erfolgt nicht.

(b) Ein Wechsel von einem teureren Abo auf ein glinstigeres Abo ist nur durch ordnungsgemafe
Kiindigung des bestehenden Abos und Abschluss eines neuen Abos nach Ablauf der bisherigen
Laufzeit moglich.

(4) Kindigung des Abos
Bei jahrlicher Abrechnung wird die Kiindigung zum Ende der zwdlfmonatigen Laufzeit wirksam.

Die Kiindigung des Premium-Abos kann jederzeit liber die vorgesehenen Funktionen auf der
Plattform erfolgen oder schriftlich an Studiwork tibermittelt werden.

Bei monatlicher Abrechnung wird die Kiindigung zum Ende des laufenden Monats wirksam.
(5) Zahlungsbedingungen

Bei Nichtzahlung behilt sich Studiwork das Recht vor, den Zugang zu den Premium-Abovorteilen
auszusetzen oder das Abonnement zu beenden.

Die Zahlung erfolgt per den auf der Website angebotenen Zahlungsmethoden.
Samtliche Betrage sind im Voraus fallig.

(6) Anderungen der Abogebiihren oder -bedingungen



Studiwork behilt sich das Recht vor, die Gebiihren oder Bedingungen des Premium-Abos zu dandern.
Anderungen werden den Nutzern rechtzeitig vor Inkrafttreten mitgeteilt.

Bestehende Abos bleiben bis zum Ablauf der laufenden Vertragslaufzeit von Gebihrenerhéhungen
unberiihrt.

(7) Widerrufsrecht

Verbrauchern steht bei Abschluss des Premium-Abos ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Details zum
Widerrufsrecht, einschlieflich der Bedingungen, der Widerrufsbelehrung und der Online-
Widerrufsfunktion, sind in §11 sowie auf der Website einsehbar.

§11 Widerrufsrecht
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Griinden diesen Vertrag zu
widerrufen.

Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuiiben, missen Sie uns (Studiwork oHG, vertreten durch die
geschaftsfiihrenden Gesellschafter Fabian Schroder und Stefan Sinschek, Kurfirstendamm 11, 10719
Berlin, E-Mail: billing@studiwork.com) mittels einer eindeutigen Erklarung (iber Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie konnen dafiir das beigefiigte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Sie kdnnen lhr Widerrufsrecht auch online tber die auf www.studiwork.com bzw. in [hrem
Nutzerkonto bereitgestellte Widerrufsfunktion austiben. Wenn Sie diese Online-Funktion nutzen,
Gbermitteln wir Ihnen auf einem dauerhaften Datentrager (z. B. per E-Mail) unverziglich eine
Eingangsbestatigung mit Informationen zum Inhalt der Widerrufserklarung sowie dem Datum und
der Uhrzeit ihres Eingangs.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung lber die Auslibung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden oder die Widerrufserklarung vor Ablauf der
Widerrufsfrist Giber die Online-Widerrufsfunktion versenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, unverziiglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die
Mitteilung Gber lhren Widerruf bei uns eingegangen ist.

Fiir diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit lhnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden lhnen wegen dieser Riickzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen wahrend der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausiibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.


http://www.studiwork.com/

Erléschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch dann, wenn
wir die Dienstleistung vollstandig erbracht haben und mit der Ausfiihrung der Dienstleistung erst
begonnen haben, nachdem Sie dazu |hre ausdriickliche Zustimmung erteilt haben und gleichzeitig
Ilhre Kenntnis davon bestatigt haben, dass Sie lhr Widerrufsrecht bei vollstandiger Vertragserfillung
durch uns verlieren.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Widerrufsformular Download

§12 Haftung

(1) Anspriiche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzanspriiche des Bestellers aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers, der Gesundheit
oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung fir
sonstige Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung der Studiwork
oHG, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfiillungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten
sind solche, deren Erflillung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Dies gilt ebenfalls fir
mittelbare Folgeschaden, insbesondere entgangenen Gewinn.

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Studiwork oHG nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlassig verursacht wurde, es sei
denn, es handelt sich um Schadensersatzanspriiche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit.

(3) Die Einschrankungen der Absatze 2 und 3 gelten auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter und
Erfillungsgehilfen der Studiwork oHG, wenn Anspriiche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

(4) Die Agentur haftet nicht flr ein gescheitertes Zustandekommen eines Arbeitsverhaltnisses aus
einem Vermittlungsvertrag.

(5) Ausgeschlossen wird eine Haftung fiir mangelhafte Arbeitsleistung des vermittelten Personals.
Dariber hinaus besteht keine Haftung fiir Schaden, welche dem Kunden durch fehlerhafte
Arbeitsleistung und oder unrichtige Angaben des Bewerbers gegeniiber des Arbeitgebers entstehen.
Es obliegt dem Auftraggeber das Vorliegen einer Arbeitserlaubnis des Personals zu tUberprifen,
dieses ordnungsgemal anzumelden und etwaigen entstehende Pflichten zur Entrichtung von
Versicherungsbeitragen nachzukommen.

(6) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberihrt.
§13 Gewadhrleistung

Dem Kunden steht ein gesetzliches Gewahrleistungsrecht zu.

8§14 Schlussbestimmung, Salvatorische Klausel

(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch
die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Ubrigen nicht beriihrt.

(2) Auf Vertrage zwischen uns und lhnen ist ausschliefRlich deutsches Recht anwendbar unter
Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods (CISG, ,,UN-Kaufrecht”).


https://www.studiwork.com/wp-content/uploads/2023/08/Widerrufsformular_Studiwork.pdf

(3) Sind Sie Kaufmann, juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich- rechtliches
Sondervermogen, so ist Deutschland Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit Vertragen zwischen uns und lhnen.



	Nachfolgend finden Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Website www.studiwork.com, betrieben durch die Studiwork oHG.

